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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Auf Grund der in den einzelnen Bundesländern differenziert geregelten Verfahrensweisen zur 
Rauchableitung aus Laboratorien1 der Schutz- und Sicherheitsstufen 1, 2 und 3 hat sich der 
Projektgruppe Labortechnik (vormals ELATEC) zur Aufgabe gestellt, eine Stellungnahme zu 
diesem Thema zu erarbeiten. 

2 Art der Stellungnahme 

Die Stellungnahme der Projektgruppe Labortechnik behandelt die brandschutztechnischen Anfor-
derungen an die Rauchableitung bei Neubauten oder wesentliche Änderungen von Laboratorien 
der Schutz- und Sicherheitsstufen 1, 2 und 3. Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufe 4 
werden hier nicht behandelt. Diese Laboratorien sind im Einzelfall separat zu betrachten. 

3 Beurteilungsgrundlagen 

Die Stellungnahme basiert auf nachfolgend genannten rechtlichen Grundlagen: 

Kurzbezeichnung Titel Ausgabe 

MBO Musterbauordnung Nov. 2002; zuletzt 
geändert Okt. 2008 

MEckpGenA Muster-Eckwertepapier zum Brandschutz in gentech-
nischen Anlagen 

Mai 2001 

BiostoffV Biostoffverordnung  27.01.1999; zuletzt 
geändert am 
18.12.2008 

GenTG Gentechnikgesetz 16.12.1993; zuletzt 
geändert am 
09.12.2010 

GenTSV Gentechnik-Sicherheitsverordnung 14.03.1995; zuletzt 
geändert 18.12.2008 

TRBA 100 Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe; 
Schutzmaßnahmen für gezielte und nicht gezielte 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Labora-
torien 

12/2006 

                                                 
1 Laboratorien sind Räume, in denen Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen zu Forschungs-, Ent-

wicklungs-, Lehr- oder Untersuchungszwecken z.B. in der Human-, Veterinärmedizin, Biologie, Biotech-
nologie, bei der Erzeugung von Biologika, der Umweltanalytik und der Qualitätssicherung durchgeführt 
werden. Diese Tätigkeiten können in den o. g. Bereichen qualitativ und quantitativ zu unterschiedlichen 
Expositionen führen. 

 Zu den Laboratorien gehören auch Multifunktionsräume und technische Nebenräume, wie Bruträume, 
Zentrifugen Räume, Kühl, oder Tiefkühlräume sowie Räume zur Inaktivierung biologischer Arbeitsstoffe, 
wenn hier Tätigkeiten im Sinne von § 2 Abs. 4 und 5 der BiostoffV durchgeführt werden (Quelle TRBA 
100). 
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Kurzbezeichnung Titel Ausgabe 

BGI 629 Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie „Laboratorien – Ausstattung und organisato-
rische Maßnahmen“ 

12/2010 

vfdb 10/02 Feuerwehreinsatz in Anlagen mit biologischen Ar-
beitsstoffen  

2002-12 

EN 12101-3 Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 3: Bestimmungen 
für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte 

2002-06 

 

4 Sachverhalt 

In der Bundesrepublik Deutschland werden z. Z. eine Vielzahl von Laboratorien der Schutz- und 
Sicherheitsstufen 1, 2 und 3 geplant und gebaut. 

Die brandschutztechnischen Anforderungen an die Rauchableitung aus den Laboratorien der 
unterschiedlichen Schutz- und Sicherheitsstufen, insbesondere auch unter Berücksichtigung von 
Löschanlagen, sind dabei in den Bundesländern sehr unterschiedlich und teilweise widersprüch-
lich.  

Nachfolgend wird aus der Sicht der Projektgruppe Labortechnik beschrieben, welche brand-
schutztechnischen Anforderungen an die Rauchableitung auch unter Berücksichtigung von 
Löschanlagen in Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1, 2 und 3 bestehen. 

5 Rauchableitung aus Laboratorien der Schutz - und Sicherheitsstufen 1, 2 und 
3 

5.1 Schutzziele bezüglich des Vorbeugenden Brandschutzes für Laboratorien der 
Schutz- und Sicherheitsstufen 1, 2 und 3 

5.1.1 Schutzziele nach dem Baurecht 

Grundsätzliche Schutzziele des Vorbeugenden Brandschutzes im Baurecht werden in der MBO 
dargestellt. Entsprechend § 14 MBO sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten, dass: 

 der Entstehung eines Brandes und 

 der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) 

vorgebeugt wird und bei einem Brand: 

 wirksame Löscharbeiten und 

 die Rettung von Menschen und Tieren möglich sind. 
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5.1.2 Schutzziele nach der BiostoffV und dem GenTG 

Weitergehende Schutzziele, die sich im Speziellen aus den besonderen Anforderungen an Labo-
ratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1, 2 und 3 ergeben, sind in der BiostoffV sowie im 
GenTG formuliert. So werden Schutz- und Sicherheitsstufen festgelegt für:  

 Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen entsprechend ihrer Gefährdung zum Schutz der 
Beschäftigten und 

 gentechnische Arbeiten entsprechend ihrem Gefährdungspotenzial zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt. 

Bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der entsprechenden Risikogruppe (nach  
§ 3 BiostoffV) sind die nach der TRBA 100 definierten Schutzstufen 1-4 mit den dort beschriebe-
nen Maßnahmen erforderlich. Bei gezielten Tätigkeiten korreliert die Schutzstufe mit der Risiko-
gruppe des biologischen Arbeitstoffes. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen gleichen grundsätz-
lich im Sicherheitsniveau den Sicherheitsstufen des GenTG. 

Entsprechend ihrem Gefährdungspotenzial werden gentechnische Arbeiten, unter Beachtung des 
Standes der Wissenschaft, in die nachfolgenden, hier zu betrachtenden Sicherheitsstufen nach 
§ 7 Abs. 1 GenTG eingeordnet. 

Sicherheitsstufe 1: Gentechnische Arbeiten sind der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen, wenn 
nach dem Stand der Wissenschaft nicht von einem Risiko für die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt auszugehen ist, 

Sicherheitsstufe 2: Gentechnische Arbeiten sind der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen, wenn 
nach dem Stand der Wissenschaft von einem geringen Risiko für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt auszugehen ist. 

Sicherheitsstufe 3: Gentechnische Arbeiten sind der Sicherheitsstufe 3 zuzuordnen, wenn 
nach dem Stand der Wissenschaft von einem mäßigen Risiko für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt auszugehen ist. 

Unter Berücksichtigung der o. g. Anforderungen aus der BiostoffV und dem GenTG zur Sicher-
stellung des jeweiligen Sicherheitsniveaus ist für Laboratorien der Schutz-/Sicherheitsstufe 3, in 
denen Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe (RG) 3 oder Arbeiten mit 
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) der RG 3 durchgeführt werden, als zusätzliches 
Schutzziel der Raumabschluss zu gewährleisten. Dies wird sichergestellt durch: 

 eine unabhängige Lüftungsanlage mit ständigem, durch Alarmgeber kontrollierbarem Un-
terdruck, 

 eine Abluftfiltration über Hochleistungsschwebstoff-Filter (HEPA-Filter2) und  

 dichte Fenster, die nicht geöffnet werden können. 

Ein Rauchabzug ist erforderlich (vgl. Anforderungen aus MEckPGenA), wobei ein Raumab-
schluss auch bei einem Brand im Labor erhalten bleiben muss. 

                                                 
2 HEPA-Filter sind Bezeichnungen für Filter mit einer bestimmten Partikelfilterklasse. Sie dienen u. a. der 

Ausfilterung von Viren, Bakterien und Aerosolen aus der Luft. 
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5.1.3 Forderungen der Feuerwehr für eine erfolgreiche Brandbekämpfung 

Um den Einsatzkräften der Feuerwehr eine erfolgreiche Brandbekämpfung zu ermöglichen, ist 
eine Rauchableitung aus dem Brandraum erforderlich.  

Damit wird das Risiko einer Zündung nicht verbrannter Rauchgase bei der Öffnung der Tür zum 
Brandraum durch die Feuerwehr verringert oder verhindert. Der Brandort kann schneller lokali-
siert, mit Löschmittel bekämpft und gelöscht werden. 

5.2 Möglichkeiten der Rauchableitung in Laboratorien 

5.2.1 Grundsätzliche Aussagen zur Rauchableitung aus Laboratorien 

Die Art und Weise der Rauchableitung ist abhängig vom Gefährdungspotenzial der in den Labo-
ratorien gehandhabten biologischen Arbeitsstoffe bzw. gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO). Bei Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2 ist unter Berücksichtigung der 
geringen Gefahren der möglicherweise kontaminierten Rauchgase eine Rauchableitung ohne 
zusätzliche Maßnahmen (z.B. Filterung) jederzeit ins Freie möglich und sicherzustellen.  

Dies gilt grundsätzlich auch für die Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen/GVO der RG 3, die 
nicht luftübertragbar sind (RG 3(**))3.  

In Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufe 3 ist eine gezielte Rauchableitung, die eine 
Emission von ungefilterten Rauchgasen verhindert, erforderlich. 

5.2.2 Rauchableitung in Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufe 1 und 2 

5.2.2.1 Rauchableitung ohne automatische Löschanlagen 

Natürliche Rauchableitung 

Die Rauchableitung aus Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2 kann über zu 
öffnende Fenster der Laboratorien direkt ins Freie sichergestellt werden. Installierte Lüftungsan-
lagen für diese Laboratorien sollten mit Branddetektion abgeschaltet werden4. Abeichend hiervon 
können die Fortluftanlagen für Laborabzüge oder Sicherheitsschränke u. U. weiter betrieben 
werden, wenn damit z.B. der Entstehung von explosiven Atmosphären vorgebeugt werden kann 
(hierzu sind im Brandschutzkonzept zum Laboratorium detaillierte Aussagen zu treffen). 

Die Festlegung von Öffnungsgrößen zur natürlichen Rauchableitung aus diesen Räumen ist im 
Baurecht nicht geregelt. Nur im § 37 Abs. 4 MBO wird dargestellt, dass jedes Kellergeschoss 
ohne Fenster mindestens eine Öffnung ins Freie besitzen muss, um eine Rauchableitung zu 
ermöglichen.  

Die Größe der Öffnungen für die Rauchableitung aus geschlossenen Räumen kann unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen der jeweiligen Genehmigungsbehörden variieren. Als Mindest-

                                                 
3 Für diese Organismen ist das Infektionsrisiko begrenzt, da eine Übertragung über den Luftweg normaler-

weise nicht erfolgen kann. Daher sind nachfolgende Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 nicht er-
forderlich: 
 Unterdruck und 
 Abluftfiltration der Raumluft mit HEPA-Filtern, wenn die Arbeiten in einer mikrobiologischen Sicher-

heitswerkbank (MSW) durchgeführt werden. 
4 Über Lüftungsanlagen, die im Brandfall weiter in Betrieb bleiben und keine Funktion im Brandfall besitzen, 

kann es zur unkontrollierten Rauchausbreitung kommen.  
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öffnungsgröße für die Rauchableitungsfläche kann für einen üblichen Laborraum (Grundfläche bis 
ca. 50 m²) eine geometrische Fläche von 0,5 m² angenommen werden.  

Unter Berücksichtigung von größeren Grundflächen von Laboratorien sowie der Planung von 
Laboratorien als interne Nutzungseinheiten können von den zuständigen Behörden oder beauf-
tragten Prüfingenieuren für Brandschutz auch größere Rauchableitungsöffnungen gefordert wer-
den. 

Maschinelle Rauchableitung 

Für Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2, die keine natürlichen Rauchablei-
tungsöffnungen besitzen, sind maschinelle Rauchabzugsanlagen erforderlich. Installierte Lüf-
tungsanlagen für die Laboratorien sollten mit Branddetektion abgeschaltet werden4. 

Als Volumenstrom für die maschinelle Rauchableitung kann von einem 10-fachen Luftwechsel 
ausgegangen werden. Entsprechende Zuluft muss bereitgestellt werden. Für die maschinelle 
Rauchableitung sind verschiedene Planungsansätze möglich, z.B.: 

 angesteuert über automatische Brandmelder und Handtaster am Zugang zum Laboratori-
um; maschinelle Zuluft z.B. über die Zuluftanlage. 

 angesteuert nur über Handtaster am Zugang zum Laboratorium; Zuluft über das Öffnen 
der Zugangstür durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr. 

Der Brandgasventilator ist nach EN 12101-3 in die Temperaturklasse F 842 einzuordnen und 
muss einen Funktionserhalt von 30 min besitzen. Unter Berücksichtigung der Brandlasten sowie 
der Planung der Entrauchungsanlage ist auch ein Brandgasventilator der Temperaturklasse 
F 600 möglich. Die Entrauchungsleitungen sind grundsätzlich als L 90 Kanäle (Lüftungsleitungen 
mit einem Funktionserhalt von 90 min) zu verlegen. 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der zuständigen Feuerwehren 
sowie der differierenden Geometrien von Laboratorien können von den zuständigen Behörden 
oder beauftragten Prüfingenieuren für Brandschutz auch abweichende Forderungen bezüglich 
der o. g. Anforderungen gestellt werden. 

5.2.2.2 Rauchableitung mit automatischen Löschanlagen 

Natürliche Rauchableitung aus Laboratorien mit Wasserlöschanlagen 

Die Rauchableitung aus Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2 mit Wasser-
löschanlagen (z.B. übliche Sprinkleranlage oder Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage) kann, wie 
bei Laboratorien ohne automatische Löschanlagen, ebenfalls über zu öffnende Fenster der Labo-
ratorien direkt ins Freie sichergestellt werden. Installierte Lüftungsanlagen für die Laboratorien 
sollten mit Branddetektion abgeschaltet werden (vgl. Ziffer 5.2.2.1). 

Unter dem Aspekt der effektiven Brandbekämpfung durch die automatische Löschanlage können 
grundsätzlich geringere Rauchableitungsflächen für diese Laboratorien im Vergleich zu den Labo-
ratorien ohne Löschanlage geplant werden (vgl. Ziffer 5.2.2.1). Als Mindestöffnungsgröße muss 
aber weiterhin eine geometrische Fläche von 0,5 m² als Rauchableitungsfläche angenommen 
werden.  
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Unter Berücksichtigung von größeren Grundflächen von Laboratorien sowie der Planung von 
Laboratorien als interne Nutzungseinheiten5 können von den zuständigen Behörden oder beauf-
tragten Prüfingenieuren für Brandschutz auch größere Rauchableitungsöffnungen gefordert wer-
den. 

Rauchableitung aus Laboratorien mit Gaslöschanlagen 

Die Planung einer Rauchableitung aus Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2 
mit Gaslöschanlagen ist nicht erforderlich und nicht sinnvoll, da Rauchableitungsöffnungen dem 
Wirkprinzip der Gaslöschanlagen entgegenstehen. Installierte Lüftungsanlagen für Laboratorien 
müssen abgeschaltet werden, um den Raumabschluss für die Wirkung des Löschgases sicherzu-
stellen. 

Nachfolgend die zwei Wirkprinzipien der Gaslöschanlagen: 

 Löschanlagen mit Inertgasen 

 Hier wird der Volumenanteil des für einen Brand erforderlichen Luftsauerstoffs in der 
Atmosphäre des Brandraumes soweit verringert, dass eine Verbrennung nicht mehr 
möglich ist. Dafür sind Löschkonzentrationen um 50 Vol.-% erforderlich. 

 Chemisch wirkende Löschgase 

 Das Löschgas greift antikatalytisch in die Verbrennungsreaktion ein und unterbindet 
damit die weitere Verbrennung. Dabei werden Löschkonzentrationen um  
10 Vol.-% erforderlich. 

Da eine Kühlung des Brandbereichs nicht oder nur geringfügig mit Gaslöschanlagen erfolgen 
kann, muss der Zustand der Veränderung der atmosphärischen Bedingungen im Brandraum so 
lange aufrecht erhalten werden, bis eine Rückzündung durch heißes Brandgut nicht mehr möglich 
ist. Hierfür ist, je nach Brandgut im Brandraum, der Raumabschluss über einen Zeitraum von 
10 min bis 20 min zu gewährleisten.  

Mit Auslösung der Gaslöschanlage darf aber kein Raumabschluss vorhanden sein, da das ein-
strömende Gas zu einer solchen Druckerhöhung im Brandraum führen kann, dass die raumab-
schließenden Bauteile zerstört werden können. Daher werden für Gaslöschanlagen Druckentlas-
tungsöffnungen geplant, die mit der Auslösung der Löschanlage öffnen und mit Abschluss des 
Einströmens des Löschgases wieder schließen und damit den Raumabschluss gewährleisten. 
Die Druckentlastung der Laboratmosphäre in die Umgebung ist dabei zulässig. 

Für die Planung von Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2 sind Rauchablei-
tungsöffnungen nicht erforderlich, da diese dem Wirkprinzip der Gaslöschanlagen entgegenste-
hen. 

Maschinelle Rauchableitung aus Laboratorien mit Wasserlöschanlagen 

Für Laboratorien mit Wasserlöschanlagen der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2, die keine 
natürlichen Rauchableitungsöffnungen besitzen, sind maschinelle Rauchabzugsanlagen erforder-

                                                 
5 Als interne Nutzungseinheiten werden nach dem Baurecht in sich abgeschlossene Gebäudebereiche 

betrachtet, die einem bestimmten Nutzungszweck dienen und an die innerhalb der Nutzungseinheit kei-
ne weiteren baulichen Anforderungen gestellt werden. Diese können auch über zwei Geschosse reichen. 
Die Größe der internen Nutzungseinheiten ist auf 200 m² oder für eine Büro- und Verwaltungsnutzung 
auf 400 m² begrenzt. Unter bestimmten Bedingungen (mit brandschutztechnischen Ersatzmaßnahmen) 
können auch größere Nutzungseinheiten geplant werden. Hierzu benötigt man die Zustimmung der zu-
ständigen Behörde oder des beauftragten Prüfingenieurs für Brandschutz. 
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lich. Installierte Lüftungsanlagen für die Laboratorien sollten mit Branddetektion abgeschaltet 
werden (vgl. Ziffer 5.2.2.1). 

Als Volumenstrom für die maschinelle Rauchableitung kann unter Berücksichtigung der Wasser-
löschanlage von einem ca. 5-fachen Luftwechsel ausgegangen werden. Zuluft muss im gleichen 
Umfang bereitgestellt werden. Hierfür sind ebenfalls Planungsansätze analog Ziffer 5.2.2.1 mög-
lich. 

Für die maschinelle Rauchableitung aus Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2 
ist die Planung einer Lüftungsanlage für die Rauchableitung als ausreichend anzusehen, wenn 
das Versagen des Ventilators aufgrund einer hohen Temperaturbeanspruchung durch heiße 
Rauchgase aus dem Brandraum ausgeschlossen werden kann. Die durch die automatische 
Löschanlage abgekühlten „kalten“ Rauchgase können in diesem Fall über die Lüftungsleitungen 
abgeführt werden. Gleichermaßen ist die Forderung eines Brandgasventilators für eine Tempera-
turbeanspruchung von 300°C über einen Zeitraum von 30 min möglich. Die Entrauchungsleitun-
gen sind dann grundsätzlich als L 90 Kanäle (Lüftungsleitungen mit einem Funktionserhalt von 
90 min) zu verlegen. 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der zuständigen Feuerwehren 
sowie der differierenden Geometrien von Laboratorien können von den zuständigen Behörden 
oder beauftragten Prüfingenieuren für Brandschutz auch abweichende Forderungen bezüglich 
der o. g. Anforderungen gestellt werden. 

5.2.3 Rauchableitung in Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufe 3 

5.2.3.1 Rauchableitung ohne automatische Löschanlagen 

Grundsätzlich ist es möglich, dass Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 3 ohne auto-
matische Löschanlagen betrieben werden. Hierfür ist dann eine ausführliche Gefährdungsanalyse 
durchzuführen und es sind mit der zuständigen Behörde und Feuerwehr Brandszenarien zu 
entwickeln, welche die Installation automatischer Löschanlagen nicht erfordern. 

Unter den Bedingungen: 

 ausschließliches Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen/GVO RG 3 (**)2 oder  

 bei sehr geringen Brandlasten 

ist es möglich, die Rauchgase bei geschlossener Zuluftklappe über den Abluftfilter mit reduzierter 
Abluftleistung zu führen (falls ein Abluftfilter vorhanden ist). Hierbei ist zu beachten, dass sich 
aufgrund der geschlossenen Zuluftklappe ein hoher Unterdruck aufbauen kann, der ein Öffnen 
von Zugangstüren aus dem Laboratorium heraus ggf. erschwert. Zur Sicherstellung des Ret-
tungsweges sind dann Ersatzmaßnahmen erforderlich. 

Die kurzfristig eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr können die Rauchgase im Laboratorium 
für Arbeiten mit biologischen Arbeitstoffen/GVO RG 3 (**) auch in die Umgebung abführen.  

Bei einem Brandereignis in einem Laboratorium der Schutz-/Sicherheitsstufe 3 mit nur sehr ge-
ringen Brandlasten ist ein entwickelter Brand ausgeschlossen. Das Brandereignis wird sehr 
schnell gelöscht. Rauchgase müssen über die installierten Filter abgeführt werden, was unter 
Berücksichtigung der geringen Mengen und der niedrigen Temperaturen der Rauchgase reali-
sierbar ist. 
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5.2.3.2 Rauchableitung mit automatischen Löschanlagen 

Rauchableitung aus Laboratorien mit Wasserlöschanlagen 

Eine Rauchableitung aus Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufe 3 mit Wasserlöschanla-
gen (hier werden üblicherweise Hochdruck-Wassernebel-Löschanlagen installiert) ist grundsätz-
lich erforderlich. Die Rauchgase dürfen nicht ungefiltert in die Umgebung abgegeben werden. 

Für die Rauchableitung aus Laboratorien mit Wasserlöschanlagen ist zu beachten, dass: 

 die Abluftanlage zur Sicherstellung des Unterdruckes im Laboratorium weiter im reduzier-
ten Umfang betrieben werden muss mit geschlossener Zuluft (kein Umluftbetrieb) und 

 die HEPA-Filter nicht für größere Mengen an Rauchgaspartikel und Wassernebel geeignet 
sind. 

Unter Berücksichtigung der Installation einer Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage, welche die 
beim Brand erzeugten Rauchgase sehr begrenzt und die Rauchgaspartikel an die Löschwasser-
tröpfchen bindet, kann von einer Rauchableitung abgesehen werden. Nachfolgende Maßnahmen 
sind lüftungstechnisch dabei umzusetzen6: 

Laboreinheit mit Lüftung durch Einzelventilatoren (vgl. Abb. 1) 

Das Laboratorium verfügt über eine Lüftungsanlage, welche das Laboratorium durch ei-
nen Unterdruck von der Umgebung abschirmt. Die Abschirmung erfolgt in der Regel durch 
eine Druckkaskade von ca. 10 Pa bis 70 Pa zu den davor befindlichen Raumbereichen. 

Die Abluft wird über Hochleistungsschwebstofffilter (H13, H14) geleitet. 

Mit Auslösung der ersten automatischen Brandmeldung wird die Abluftschaltung in Betrieb 
genommen. Dabei wird die Zuluftanlage zum Laboratorium abgeschaltet und die Abluftan-
lage weiter betrieben. 

In Richtung des Abluftvolumenstromes sind nach den Hochleistungsschwebstofffiltern und 
vor dem Abluftventilator eine Bypassklappe mit reversiblem Motor und eine selbsttätige 
Druckregelklappe für eine Zuluftnachführung (Umgebungsluft) vorzusehen. 

In der Abluftschaltung wird die Bypassklappe geöffnet und die Zuluftanlage abgeschaltet. 
Die elektronisch geregelte Raumdruckregelung ist außer Betrieb zu nehmen. Die Stellun-
gen der abluftseitigen Klappen und Regler sind in der Stellung offen zu halten. Die Unter-
druckregelung im Labor erfolgt durch die voreingestellte selbsttätige Druckregelklappe am 
Bypassstutzen.  

Durch den gebauten Bypass im Abluftvolumenstrom wird der erforderliche Unterdruck im 
Laboratorium sichergestellt und der über die Hochleistungsschwebstofffilter geführte Vo-
lumenstrom auf die Leckagen der Raumundichtigkeiten begrenzt (für die Planung ist ein 
individuelles Lüftungskonzept erforderlich).  

Damit werden einer Schädigung der Hochleistungsschwebstofffilter durch Wassertröpf-
chen der Hochdruckwassernebellöschanlage und durch Rauchgase ausreichend entge-
gengewirkt und der erforderliche Unterdruck im Laboratorium sicher aufrechterhalten. 

                                                 
6 Andere gleichwertige technische Lösungen werden nicht ausgeschlossen. 
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Abb. 1:   Lüftungskonzept für die Laboreinheit mit Lüftung durch Einzelventilatoren 

 

Laboreinheiten mit Lüftung durch zentrale Lüftungsanlagen (vgl. Abb. 2) 

Abweichend von den o. g. Ausführungen erfolgt hier eine zentrale lufttechnische Erfas-
sung mehrerer Laboreinheiten.  

Mit Auslösung der ersten automatischen Brandmeldung wird die Zu- und Abluft im betrof-
fenen Laboratorium durch das Schließen von Klappen außer Betrieb genommen. Die 
zentralen Lüftungsanlagen sowie die nicht betroffenen Bereiche werden weiter bestim-
mungsgemäß lufttechnisch versorgt. 

In Richtung des Abluftvolumenstromes ist vor den Hochleistungsschwebstofffiltern, den 
Klappen sowie den Volumenstromreglern eine Bypassklappe (die einem Fehlvolumen-
strom ausreichend entgegenwirkt) mit reversiblem Motor zu einem zweiten Laborbereich 
vorzusehen. 

Mit der Auslösung der Brandmeldung wird die Bypassklappe in der Abluftleitung geöffnet. 
Der nicht betroffene Laborbereich wird weiter bestimmungsgemäß gelüftet und der Raum-
druck geregelt.  

Durch den gebauten Bypass im Abluftvolumenstrom wird der erforderliche Unterdruck im 
betroffenen Laboratorium sichergestellt und der über die Hochleistungsschwebstofffilter 
geführte Volumenstrom auf die Leckagen der Raumundichtigkeiten begrenzt und durch 
die Beimischung des Luftvolumenstromes des nicht betroffenen Laborbereiches verdünnt. 

Damit werden der Schädigung der HEPA-Filter durch Wassertröpfchen der Hochdruck-
wassernebellöschanlage und durch Rauchgase ausreichend entgegengewirkt und der er-
forderliche Unterdruck im Laboratorium sicher aufrechterhalten. 
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Abb. 2:   Lüftungskonzept für die Laboreinheit mit Lüftung durch zentrale Lüftungsanlagen 

Rauchableitung aus Laboratorien mit Gaslöschanlagen 

Eine Rauchableitung aus Laboratorien mit Gaslöschanlagen der Schutz- und Sicherheitsstufe 3 
ist prinzipiell nicht erforderlich und nicht sinnvoll, da der Verbrennungsprozess mit Wirkung des 
Löschgases bzw. der Änderung der Zusammensetzung der Atmosphäre schnell abklingt und 
Rauchableitungsöffnungen dem Wirkprinzip der Gaslöschanlagen entgegenstehen.  

Unter Berücksichtigung des Einbringens eines Löschgases müssen jedoch Vorkehrungen gegen 
einen Überdruck in den Laboratorien getroffen werden. 

Von Löschanlagenherstellern werden heute separate Gaslöschanlagen für Laboratorien angebo-
ten.  

Für Gaslöschanlagen für Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufe 3 sind nachfolgende 
Grundsätze zu beachten: 

 mit Einbringen des Löschgases muss weiterhin ein Unterdruck im Laboratorium gewähr-
leistet werden und 

 die Löschkonzentration des Löschgases muss über einen bestimmten Zeitraum (abhängig 
vom genutzten Löschgas) im Laboratorium aufrechterhalten werden. 

Mit Bezug auf den erforderlichen Unterdruck im Laboratorium kann das Löschgas auch bei ge-
schlossener Zuluftklappe nur mit einem deutlich geringeren Volumenstrom als bei sonst üblichen 
Gaslöschanlagen eingeleitet werden. Das Löschgas muss auch unter Berücksichtigung des 
weiteren Betriebes der Abluftanlage während der Verweilzeit des Löschgases kontinuierlich ein-
gebracht werden, um die Löschkonzentration über den erforderlichen Zeitraum sicherzustellen. 

Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS – www.baua.de/abas 



Beschluss 5/2013 des ABAS vom 22.04.2013 Seite 13

 Projektgruppe Labortechnik
 

Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS – www.baua.de/abas 

Hierzu sind Sonderlösungen erforderlich, die mit dem Anlagenhersteller, dem Betreiber, dem 
Brandschutzgutachter und den zuständigen Behörden abzustimmen sind. 

Sofern eine schnelle Auslösung der Gaslöschanlage im Brandfall erfolgt, kann davon ausgegan-
gen werden, dass die installierten Filteranlagen durch die geringe Rauchgasmenge nicht wesent-
lich geschädigt werden. 

6 Zusammenfassung 

Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte der vorliegenden Stellungnahme wiedergegeben: 

 Grundsätzlich ist in allen Laboratorien, die nicht über eine automatische Gaslöschanlage 
verfügen, eine Rauchableitung erforderlich. 

 Bei Laboratorien mit sehr geringen Brandlasten kann nach erfolgter Gefährdungsanalyse 
unter Beteiligung/Zustimmung der zuständigen Behörde auf eine Rauchableitung verzichtet 
werden. 

 Rauchgase aus Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufen 1 und 2 sowie aus Laborato-
rien, in denen ausschließlich mit biologischen Arbeitstoffen/GVO der RG 3 (**)3 gearbeitet 
wird, dürfen in die Umwelt abgegeben werden. Es ist sowohl eine natürliche als auch eine 
maschinelle Rauchableitung möglich. 

 Rauchgase aus Laboratorien der Schutz- und Sicherheitsstufe 3 dürfen nicht ungefiltert an 
die Umwelt abgegeben werden. Der Unterdruck im Laboratorium muss weiter aufrecht erhal-
ten werden. Unter Berücksichtigung der automatischen Löschanlage sind Maßnahmen vor-
zusehen, welche auch im Brandfall den bestimmungsgemäßen Betrieb der Lüftungsanlage 
im Laboratorium sicherstellen. 
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